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Verkehrsfähigkeitsbescheinigung für Rezeptur und Primärverpackung 
„nacani – Hanföl für Hunde 
 
 
Sehr geehrte Frau Köstring, 
 
Sie baten um Bestätigung der Verkehrsfähigkeit der Verpackung des Produk-
tes „nacani – Hanföl“. Die Verpackung liegt uns in der in der Anlage darge-
stellten Fassung vor. 
 
Bei dem Produkt handelt es sich laut Angabe auf der Verpackung um ein Er-
gänzungsfuttermittel, namentlich einen „Hanföl für Hunde“. Es enthält die 
folgende Zusammensetzung „Vollspektrum Hanföl mit natürlichem CBD-
Gehalt (ca. 2,8%)“. Es handelt sich nach Ihren Informationen um kaltgepress-
tes Öl aus der gesamten Hanfpflanze und Hanfsamen.  
 
Das Produkt verfügt über ein Gesamtvolumen von 10 ml und ist auch mit ei-
nem Inhalt von 20, 30, 50 und 100 ml erhältlich.  
 
Wir haben das Produkt nach den Anforderungen der nachfolgend aufgeführ-
ten futtermittelrechtlichen Vorschriften geprüft: 
 

- Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die Verwen-

dung von Futtermitteln 

 

- Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwen-

dung in der Tierernährung 

 

- Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 

zum Katalog der Einzelfuttermittel  

 

- Fertigpackungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. März 1994 basierend auf der Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 

20. Januar 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten über die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse nach Gewicht o-

der Volumen in Fertigpackungen 
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Mit Überprüfung (Stand: November 2020) entspricht das Produkt den Anforderungen der oben 
aufgeführten futtermittelrechtlichen Vorschriften und ist damit in der Europäischen Union ver-
kehrsfähig.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bärbel Ines Hintermeier LL.M. 
Rechtsanwältin 
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Etikett  
 
 
 

 


